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Es geht hier eigentlich gar nicht um mich. Habe es bewusst allgemein formuliert. Aber gut: Wir
haben einen neuen Kollegen, der das Erste Staatsexamen hat, ins Referendariat gehen könnte,
aber jetzt doch lieber bei uns die Feststellungsprüfung machen will.

Wir sind in der Tat eine kleine Schule, was durchaus seine Vorteile hat. Auf jeden Fall ist die
Arbeitsbelastung bei uns deutlich geringer und die Klassen sind recht klein. Aber ich habe halt
das Referendariat gemacht, auch mit dem Gedanken, dass diese Schule mal geschlossen
werden könnte, bzw. dass die Schülerzahlen sinken könnten. Ich könnte dann ohne Probleme
an eine andere Schule wechseln, aber diese Feststellungsprüfungen gelten meines Wissens ja
immer nur für den Schulträger, bei dem man sie macht.

Und da habe ich heute überlegt, ob mir das 2. Staatsexamen in Bezug auf Kündigungsschutz
nicht vielleicht auch einen Vorteil bringen würde, wenn die Schülerzahlen wirklich mal sinken.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/67199-wer-muss-z-b-bei-sinkenden-sch%C3%BClerzahlen-zuerst-
gehen/?postID=859659#post859659

https://www.lehrerforen.de/thread/67199-wer-muss-z-b-bei-sinkenden-sch%C3%BClerzahlen-zuerst-gehen/?postID=859659#post859659
https://www.lehrerforen.de/thread/67199-wer-muss-z-b-bei-sinkenden-sch%C3%BClerzahlen-zuerst-gehen/?postID=859659#post859659

